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Rede

Von Sibylle Laurischk, MdB, am 11. November 2009
im Deutschen Bundestag 

Aussprache zur Regierungserklärung 
Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
Der Koalitionsvertrag setzt auch in der Familien- und Gesellschaftspolitik neue Zeichen. Im Kapitel „Sozialer Fortschritt“ ist unmittelbar nach den familienpolitischen Zielsetzungen das Thema Integration und Zuwanderung aufgeführt, das man traditionell im innenpolitischen Bereich vermutet. Hiermit wird deutlich, dass wir die Bandbreite des Themas Integration nicht auf das Aufenthalts- oder Polizeirecht limitieren, sondern es als eine Fragestellung in der Mitte dieser Gesellschaft ansiedeln. 

Zentrale Aufgabenstellung:
Wir haben vereinbart, die Integrationskraft von Kindergärten und Schulen zu stärken und verbindliche bundesweit vergleichbare Sprachstandstests für alle Kinder im Alter von vier Jahren und bei Bedarf eine verpflichtende gezielte Sprachförderung vor Schulbeginn zu unterstützen. 
Auch die Eltern sind gefordert und aufgefordert dies
zu unterstützen!

Noch ein Thema war mir in den Koalitionsverhandlungen besonders wichtig. Die Würdigung der Lebensleistungen von Migrantinnen und Migranten und dabei ganz besonders die Anerkennung der im Heimatland erworbenen Bildungsabschlüsse. 
Es ist ein Erfolg ! dass wir einen gesetzlichen Anspruch auf ein Anerkennungsverfahren schaffen werden. 
Uns ist aber auch wichtig, dass familiäre Gewalt bekämpft wird und in keinster Weise zu tolerieren ist. Hierzu bedarf es auch ausreichender sogenannter flankierender Maßnahmen, wozu wir Beratungsangebote 
aber auch ganz konkret die Frauen- und Kinderschutzhäuser rechnen. 

Das Hilfesystem im Fall von Gewalt gegen Frauen wird im Rahmen der Bundeszuständigkeit weiter gestützt 
werden. Hierzu gehören auch die Einrichtung einer bundesweiten Notrufnummer sowie ein Bericht zur Lage der Frauen- und Kinderschutzhäuser und der darüber hinausgehenden Hilfeinfrastruktur.
Hierzu gehört auch, dass ein eigenständiger Straftatbestand für Zwangsheirat geschaffen wird und die zivil- und aufenthaltsrechtlichen Nachteile aus solchen Straftaten unter dem Gesichtspunkt des Opferschutzes beseitigt werden (Stichwort: Rückkehrrecht) sowie die Beratungs-, Betreuungs- und Schutzangebote verbessert werden.
Noch eine andere Bevölkerungsgruppe, die gern übersehen wird, ist Thema unserer familienpolitischen Zielsetzung. Ich meine, die mittlerweile knapp 1,6 Mio. 
Alleinerziehenden in Deutschland, die rund 2,6 Mio. Kinder erziehen. 

Es ist vereinbart, dass das Unterhaltsvorschussgesetz dahingehend geändert wird, dass die Gewährung von Unterhaltsvorschuss entbürokratisiert und künftig bis zur Vollendung des vierzehnten Lebensjahres eines Kindes gewährt wird. 
Erforderlich ist darüber hinaus die Fortsetzung der Gesamtevaluation aller 153 familienpolitischen Leistungen in Höhe von rund 189 Mrd. jährlich mit dem Ziel, Leistungen wirksamer und effizienter zu gestalten und zu bündeln. Wir haben ferner vereinbart zu prüfen, wie die Leistungen des Unterhaltsrechts, des Sozial- und Steuerrechts etwa mit Blick auf die verschiedenen 
Altersstufen bei Leistungen für Kinder besser aufeinander abgestimmt werden können. 

Auch das freiwillige Engagement in dieser Gesellschaft wollen wir fördern, so ist uns die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements ein wichtiges Anliegen, das durch eine entsprechende Rahmengesetzgebung gestärkt werden soll. 
Wir haben vereinbart, die Wehrpflicht auf 6 Monate zu reduzieren und den Zivildienst entsprechend anzupassen. 
Es ist kein Geheimnis, dass in der Programmatik der FDP die Aussetzung der Wehrpflicht gewünscht ist, 
wenn sie nun zeitlich reduziert wird, führt dies zumindest zu einer Verbesserung der Wehrgerechtigkeit.

Gerade die Verkürzung des Zivildienstes mag eine Umstellung bei den Anbietern von Zivildienststellen nach sich ziehen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn hier der Ausbau von freiwilligem sozialen Jahr und anderen freiwilligen Diensten, nicht zuletzt auch unter Einbeziehung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund, vorangetrieben würde. Eine freiwillige Verlängerung des Zivildienstes lehnt die FDP allerdings ab.
Meine Damen und Herren,

wir wollen diese Ziele wie die Integration, die Stärkung von Familie in Problemlagen und mehr freiwilliges bürgerschaftliches Engagement erreichen!

Wir sollten gemeinsam darauf hinarbeiten!
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